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Mindestanforderungen an die technischen und 

organisatorischen Maßnahmen (TOM) zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten gem. Art. 28 DSGVO 

 

1) Vertraulichkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DSGVO) 

 

a) Zugangskontrolle 
Keine unbefugte Systembenutzung, zum Beispiel: (sichere) Kennwörter, 

Verschlüsselung von Datenträgern; 
b) Sämtliche beteiligte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurden schriftlich zur 

Vertraulichkeit verpflichtet. 
 

2) Integrität (Art. 32 Abs. 1 lit. b DSGVO) 

 

a) Weitergabekontrolle 
Kein unbefugtes Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen bei 
elektronischer Übertragung oder Transport, zum Beispiel: Verschlüsselung, 

Virtual Private Networks (VPN), elektronische Signatur; 
b) Eingabekontrolle  

Feststellung, ob und von wem personenbezogene Daten in 
Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden 
sind. Die Protokollierung erfolgt automatisch im Datenverarbeitungssystem 
der KiTa-Datenbank (Historie) 

 


